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Wie soll mit diesem Skriptum 
gearbeitet werden?

Lernziele
Nachdem Sie dieses Skriptum durchgearbeitet haben, sollen Sie wissen,

–	 was Consulting/Unternehmensberatung ist;

–	 welche Ansätze und Beraterphilosophien es gibt;

–	 worin die Bedeutung der Unternehmensberatung für Arbeiterkammer  
und Gewerkschaft besteht.

Viel Erfolg beim Lernen!
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Warum ist es wichtig, über  
„Consulting“ Bescheid zu wissen?
Unternehmensberatung oder Consulting ist eine Tätigkeit, die Arbeitnehmerinte-
ressen scheinbar nicht unmittelbar berührt. Die Beratung von Unternehmen, so 
könnte man argumentieren, ist doch in erster Linie deren Angelegenheit und 
muss die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht weiter kümmern? Oder 
etwa doch? Warum ist es also wichtig, über Consulting Bescheid zu wissen?

Längst sind heute die Unternehmensberater und Consulter zu einem wesent-
lichen Faktor einer dynamisierten und globalisierten Wirtschaft geworden. 
Gerade für Studierende der Betriebswissenschaften – aber auch vieler anderer 
Studienrichtungen – eröffnete sich eine neue Perspektive und viele von ihnen 
folgen heute diesem Berufswunsch. Was aber ruft diese Nachfrage hervor? Der 
verstärkte Wettbewerbsdruck, die Flexibilisierung und die Globalisierung erfor-
dern von Wirtschaftsunternehmen Anpassungen. Die Unternehmen sehen sich 
dadurch genötigt, so genannte „Umstrukturierungsprozesse“ einzuleiten. Da-
bei werden sie sehr häufig von professionellen Beratern unterstützt. In einer Zeit 
des rasanten Wandels, so heißt es, könnten das notwendige Wissen und Know-
how nicht im Unternehmen selbst erzeugt werden. Auswärtige Expertise ist da 
gefragt. 

Doch beteiligt sind viele: das Beraterteam, die Manager und Eigentümer und – 
was oft vergessen wird – die Beschäftigten in einem Unternehmen, deren 
Schicksal ja letztlich bei jeder „Umstrukturierung“ auf dem Spiel steht. Denn 
häufig bedeutet diese, dass sich der eigene Arbeitsbereich und die Arbeitsbedin-
gungen der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer massiv verändern. 
Das kann bedeuten, dass es eine andere Tätigkeit im selben Unternehmen auszu-
führen gibt; vielleicht auch, dass größere Anforderungen an die Arbeitenden ge-
stellt werden, dass Weiterqualifizierungen oder Umschulungen erforderlich sind. 
Mitunter werden ältere Arbeitnehmer in Auffanggesellschaften abgeschoben, wo 
sie de facto keine sinnvolle Betätigung mehr haben und auf ihre Pensionierung 
warten müssen. Es kann aber auch eine Verkürzung der Arbeitszeit (und Gehalts-
einbußen) oder im schlimmsten Falle Entlassung bedeuten. Und damit ist klar, 
dass die Unternehmensberater, die oft ein wesentlicher Teil dieser Prozesse 
sind, einmal genauer unter die Lupe genommen werden sollten.

Das vorliegende Skriptum beschäftigt sich deshalb mit der Unter-
nehmensberatung aus der Perspektive von Gewerkschaft und Ar-
beiterkammer und verdeutlicht, warum es notwendig ist, sich dieses 
Thema anzueignen.
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Es werden im Folgenden die Geschichte der Unternehmensberatung und deren 
aktueller Boom kurz vorgestellt sowie die wichtigsten Typen der Beratung dar-
gestellt. Das Hauptaugenmerk liegt dann auf der so genannten systemischen 
Unternehmensberatung, die gerade in Österreich eine der erfolgreichsten Schu-
len repräsentiert. Im Anschluss werden die Herausforderungen für die Arbeit-
nehmerschaft analysiert. Ein Kapitel über die (arbeits)rechtliche Dimension der 
Unternehmensberatung soll die notwendigen praktischen Informationen bei-
steuern.
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Eine kurze Geschichte  
der Unternehmensberatung
Die Anfänge: Wissenschaftliche Betriebsführung

Auch wenn wir nicht so weit 
gehen müssen wie manche 
Vertreter der Beraterbran-
che, die meinen, Beratung sei 
so alt wie die Menschheit, ist 
doch festzustellen, dass Con-
sulting (= Beratung) im wirt-
schaftlichen Bereich bereits 
auf eine sehr lange Geschich-
te zurückblicken kann. Als 
ein erster Klassiker der Un-
ternehmensberatungslitera-
tur kann das 1911 von F. W. 
Taylor (1856–1915) veröf-
fentlichte Buch „Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung“ gelten. 
Genau kalkulierte Arbeitsteilung sowie die strikte Trennung von Planung und 
Ausführung waren die Eckpfeiler der Taylor’schen Unternehmensstrategie. Die 
wissenschaftliche Betriebsführung, der er zum Durchbruch verhelfen wollte, 
sollte in erster Linie zu mehr betriebswirtschaftlicher Rentabilität führen; sie 
wurde von Taylor aber durchaus im Sinne einer möglichen Verbesserung der 
Arbeitsverhältnisse für die Beschäftigten gesehen: Die genaue wissenschaftliche 
Erfassung der Arbeitsabläufe und die detaillierte Planung der Arbeitsorganisati-
on sollten auch zu humaneren Arbeitsbedingungen führen. Das Werk von F. W. 
Taylor kann – je nach Sichtweise – als eine Vorform oder ein Pionierwerk wis-
senschaftlicher Betriebsberatung gesehen werden. Sein vorrangiges Ziel war es, 
die menschliche Arbeitskraft und somit die Arbeiterinnen und Arbeiter nahtlos 
in ein Produktionssystem unter optimaler Ausnutzung ihrer jeweiligen Ressour-
cen einzugliedern.

„In the past the man has been first; in the future the system must  
be first“.

Zuerst standen also der Mensch und seine Arbeitskraft im Mittelpunkt, jetzt 
wurde er als Funktionselement in einem System der Arbeitsorganisation 
betrachtet. Taylors Erkenntnisse waren dabei unmittelbar anwendungsorien-

Taylorismus



10

tiert, denn das sollte ja ein grundlegendes Prinzip von Betriebs- und Unterneh-
mensberatung sein. Die Industrie zeigte daran jedenfalls Interesse: Die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Vorschläge Taylors wurden unter anderem von 
der berühmten Bethlehem Steel Company in den Vereinigten Staaten ange-
kauft.

Betriebswissenschaft in Deutschland  
und der beginnende Boom in den USA
Bereits zwischen 1904 und 1906 wurden in Berlin, Aachen und Hannover die ers
ten Lehrstühle für Betriebswissenschaft etabliert. Ihre Inhaber und das wissen-
schaftliche Personal versuchten im Laufe der Jahre, den Gedanken der wissen-
schaftlichen Betriebsführung populär zu machen. Die Verbindung aus der wis-
senschaftlichen Erforschung des Arbeits- und Produktionssystems und der Bera-
tung von Wirtschaftsunternehmen war von Anfang an präsent. Denn viele dieser 
Wissenschaftler, welche die neue Disziplin der Betriebswissenschaft lehrten, be-
rieten nebenberuflich Industriebetriebe. Zu Beginn der Zwanzigerjahre wurden 
dann die ersten professionellen Beratungsunternehmen gegründet. Nicht alleine 
produktionstechnische Fragen, sondern der gesamte Bereich der Betriebsorgani-
sation sowie der Kostenrechnung und -planung zählten zum Aufgabenfeld. Ins-
gesamt aber entwickelte sich der Beratermarkt in Deutschland bei weitem nicht 
mit der gleichen Geschwindigkeit wie in den USA.

Von McKinsey zur Human-Relations-Schule
Die rasante Entwicklung in den USA 
war von Namen geprägt, die bis heute 
den Beratermarkt dominieren. Die 
Wirtschaftsprüfer A. T. Kearney und 
der Wirtschaftsdozent James O. McKin-
sey etwa riefen ihre Unternehmen in 
den Zwanzigerjahren ins Leben. Nicht 
zuletzt die Weltwirtschaftskrise von 
1929 ließ den Ruf nach Beratung laut 
werden. Die Unternehmen waren mit 
den drastischen Folgen des wirtschaft-
lichen Niedergangs konfrontiert und 
riefen Experten um Hilfe. Die Fehler 
der Vergangenheit sollten vermieden 

werden. Es zeigte sich, dass die Beraterbranche von wirtschaftlichen Umbrü-
chen und Krisen profitieren konnte. Die von Leuten wie McKinsey geprägte 
Form der Beratung orientierte sich an engen betriebswirtschaftlichen Kosten-
Nutzen-Kalkülen, dem rasanten Abbau nicht profitabler Geschäftszweige und 

Human relations
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an Personalreduktion als Mittel zu höheren Profiten. Den sich abzeichnenden 
Wandel in der Beraterphilosophie sollte McKinsey jedoch nur mehr zum Teil 
miterleben: Der von seinen Mitarbeitern ob seiner Strenge und Unerbittlichkeit 
gefürchtete Consulter starb 1937 nach einem arbeitsintensiven Leben relativ 
jung. In der Zwischenzeit hatte die wissenschaftliche Unternehmensberatung 
die Bedeutung sozialer Beziehungen und der human relations für den Betriebser-
folg erkennen müssen. Studien in den späten Dreißigerjahren lieferten dafür die 
Grundlagen. Die „Hawthorne Studies“, benannt nach den Studien zum „worker 
development“ von Dickson und Roethlisberger in der Chicagoer Hawthorne 
Fabrik der Western Electric Company, wurden 1939 veröffentlicht. Sie verdeut-
lichten eines klar:

Die sozialen Beziehungen im Unternehmen, die Kenntnis und Nutzung der Fä-
higkeiten der Beschäftigten, die Förderung ihrer Motivation sind wesentliche 
Faktoren für den unternehmerischen Erfolg.

Auf dieser Erkenntnis aufbauend sollte sich eine Schule der Organisationsent-
wicklung als Personalentwicklung, eben die „Human-Relations“-Schule, entwi-
ckeln. Sie formulierte auch ein neues Verständnis von „Führung“:

Manager waren nicht mehr nur hierarchisch determinierte Befehler und Anwei-
ser, sie sollten vielmehr den Informations- und Erfahrungsschatz der Arbeitenden 
zu nutzen lernen.

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
Nachdem der Zweite Weltkrieg zu einer Unterbrechung der stetigen wirtschaft-
lichen Aufwärtsentwicklung in der Beraterbranche geführt hatte, setzte in den 
fünfziger und sechziger Jahren gerade auch in Deutschland wieder eine Wachs-
tumsphase ein. Die schwunghafte ökonomische Entwicklung in der Phase des 
Wiederaufbaus führte in Europa zur Gründung einer Vielzahl von Beratungsge-
sellschaften. Insgesamt wurde das Angebot dadurch unübersichtlich. Dem ver-
suchte in Deutschland die Gründung des „Bundes Deutscher Unternehmensbe-
rater“ zu begegnen, die 1954 erfolgte. Dem folgte als internationale Dachorganisa
tion die „Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation“ 
(FEACO), die eine Regulierung des Berufsstandes wollte. In Österreich wurde 
1976 der Fachverband Unternehmensberatung und Datenverarbeitung ins Leben 
gerufen. 

Doch zurück zur veränderten Lage der Beraterbranche: Nicht mehr alleine Pro-
duktion, sondern auch Probleme des Marketings wurden in den sechziger und 
siebziger Jahren behandelt. Das lockte auch Beratungsanbieter aus den USA an. 
Die Siebzigerjahre waren jedoch von einer strukturellen Krise infolge zahlreicher 
gescheiterter Beratungsprojekte gekennzeichnet. Der Grund dafür lag paradoxer-
weise in einem verstärkten Bedarf nach Wirtschaftsberatung. Die Beratungsfir-
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men, die darauf nicht eingestellt waren, konnten der rasch steigenden Nachfrage 
nicht mit ausreichend qualifiziertem Personal begegnen. Die zunehmende Be-
deutung von Personal- und Organisationsfragen veränderte zudem das Aufga-
benfeld nachhaltig.

Der eigentliche Boom der Beraterbranche, der – trotz einiger Wellen 
und Flauten – bis heute anhält, setzte aber in den achtziger Jahren 
ein. Der Beratermarkt polarisierte sich in große, weltweit agierende 
Firmen einerseits, regionale Anbieter andererseits. Österreich zeich-
net sich durch eine überwiegend kleinbetriebliche Anbieterstruktur 
aus, wobei die Beratungsunternehmen häufig mit anderen in Netz-
werken zusammenarbeiten. In den neunziger Jahren schien sich vor 
allem im Finanzkapitalismus, auf den Börsen und im Aktienhandel 
ein unglaublicher Aufschwung zu entwickeln. Seriöse Wirtschafts-
wissenschaftler wie der Nobelpreisträger JOSEPH E. STIGLITZ ha-

ben darauf hingewiesen, dass nicht zuletzt in einer verfehlten Wirtschaftspolitik 
und fehlender Regulierung das Platzen der Aktienblase bereits angelegt war. 
Einen Einbruch erlebte die Beratung insbesondere 2001 mit dem Ende der New-
Economy-Euphorie. Im Gegensatz zu früher, wo Beratungsunternehmen häufig 

von ökonomischen Krisen profitieren konnten (weil dies ja die Nach-
frage verstärkte, was dagegen zu tun sei), musste die Branche nun 
auch selbst eine rückläufige Tendenz zur Kenntnis nehmen. Dies ver
stärkte die interne Kritik: Renommierte Organisations- und Unter-
nehmensberater wollten sich nun immer deutlicher von den schwar-
zen Schafen der Branche abgrenzen. Eine der bekanntesten Persön-
lichkeiten, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind, ist FRED-
MUND MALIK, der Leiter des Internationalen Managementzen-
trums in St. Gallen. 

Auch wenn die Boomjahre vorbei zu sein scheinen, gilt die Unternehmensbe-
ratung immer noch als eine wirtschaftliche Wachstumsbranche. Die Hauptbetä-
tigungsfelder heutiger Berater liegen nach wie vor im Bereich des verarbeitenden 
Gewerbes (Industrie). Allerdings werden auch Beratungsaktivitäten im Bereich 
der öffentlichen Dienstleistung häufiger, was den wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Kontext des Booms der Beratungsindustrie deutlich macht: Legitima-
tionsdefizite fordern den öffentlichen Sektor heraus; Privatisierungsdruck und 
die Forderung zur Effizienzsteigerung definieren heute die Rahmenbedingungen 
der öffentlichen Verwaltung. Auch der Staat soll schließlich, so hören wir im-
mer wieder, geführt werden wie ein Unternehmen. Und deshalb wird er auch 
immer häufiger zu einem Fall für Unternehmensberatung.

Joseph E. Stiglitz

Fredmund Malik
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Welche Formen der Unter- 
nehmensberatung gibt es?
Was Unternehmensberatung eigentlich ist, darüber gibt es natürlich ver-
schiede Definitionen. Eine sehr breite, aber durchaus brauchbare Definition 
stellt die folgende dar.

Definition

„Unternehmensberatung wird definiert als Dienstleistung, die durch 
eine oder mehrere unabhängige und qualifizierte Person(en) erbracht 
wird. Sie hat zum Inhalt, Probleme zu identifizieren, definieren und 
analysieren, welche die Kultur, Strategien, Organisation, Verfahren 
und Methoden des Unternehmens des Auftraggebers betreffen. Es 
sind Problemlösungen zu erarbeiten, zu planen und im Unterneh-
men zu realisieren.“

	Niedereichholz, Christel (1994). Unternehmensberatung. Beratungsmarketing und 
Auftragsakquisition. München, Wien, 1.

In der Tätigkeit von Unternehmensberatern zeigt sich die Problematik und 
Paradoxie so genannter „Helferberufe“. Was ist damit gemeint? Da Unterneh-
mensberater zur Behebung konkreter Probleme und Defizite engagiert wer-
den, ist ihre Tätigkeit dann als erfolgreich zu betrachten, wenn das Problem 
behoben, sie also nicht mehr nötig sind. Der Unternehmensberater nimmt dem 
Auftraggeber weder Entscheidungskompetenz noch Verantwortung ab, er un-
terstützt lediglich den Ent-
scheidungsprozess, indem er 
gangbare Wege zur Zielerrei-
chung aufzeigt. Das persön-
liche Ziel und der Erfolg des 
Unternehmensberaters müs-
sen darin bestehen, sich mög-
lichst schnell beim Klienten 
überflüssig zu machen, denn 
er soll ja nur der Helfer zur 
Selbsthilfe sein. Das ent-
spricht zumindest der Theo-
rie. Denn dass Beratungsfir-
men auch manchmal Teil des 
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Problems und nicht Teil der Lösung sind, wird in Einzelfällen immer wieder 
deutlich. Der Enron/Andersen-Skandal in den Vereinigten Staaten demonstrier-
te, wie auch die ganz „Großen“ der Beratungsbranche unsauberer Geschäfts-
praktiken überführt werden konnten. Die gleiche Firma, die das Unternehmen 
beraten hatte, prüfte auch dessen Bücher und übersah dabei massive Manipula-
tionen des US-amerikanischen Energieriesen Enron. Auf das (internationale) 
Image der Consulter hatte das massiven Einfluss. Skandale um Beratungsunter-
nehmen, die Honorarsätze in astronomischen Höhen verrechnen und oftmals 
auch in Interessenkonflikte verwoben sind, tauchen immer wieder auf.

Formen der Unternehmensberatung
Im Vergleich zu den eher traditionellen Ansätzen der gutachterlichen Beratung 
und der Expertenberatung gewannen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu-
nehmend neuere Ansätze wie die Organisations- und Personalentwicklungsbe-
ratung und die systemische Unternehmensberatung an Bedeutung. Österreich 
kommt dabei eine führende Rolle bei der Entwicklung und Etablierung dieser 
neueren Beratungsphilosophien zu.

Die unterschiedlichen Formen der Unternehmensberatung hängen 
also mit der historischen Entwicklung zusammen. Waren die Anfän-
ge sehr stark von der gutachterlichen Unternehmensberatung und 
der Expertenberatung geprägt, so dürften in Zukunft die Organisa-
tions- und Personalentwicklung sowie die systemische Unterneh-
mensberatung die größten Wachstumspotenziale aufweisen.

Gutachterliche Unternehmensberatung
Bei der gutachterlichen Unternehmensberatung wurde das Problem vom entspre-
chenden Unternehmen bereits erkannt, bevor ein Berater engagiert wurde. Die 
eigentliche Aufgabenstellung ist also bereits vor Beginn der Beratung definiert. 
Zur gutachterlichen Unternehmensberatung zählen etwa die Erstellung von 
Marktstudien und Wirtschaftsprognosen oder Expertisen im Bereich der Tech-
nologiefolgenabschätzung. Die gutachterliche Unternehmensberatung arbeitet 
etwa mit unternehmensinternen und externen Meinungsumfragen und erstellt 
alternative Organisationsvorschläge. Ihre Grenzen findet diese Form der Unter-
nehmensberatung bei komplexen Problemen, bei denen sehr verschiedene Ein-
flussfaktoren berücksichtigt werden müssen.

	 Beispiel 1: Das Reisebüro A möchte sein Geschäftsfeld erweitern und neben 
den Pauschalreisen und Billigflügen auch geführte Studienreisen anbieten. 
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Es beauftragt eine Beratungsagentur festzustellen, welche Anbieter für 
Studienreisen bereits in der Region existieren und wie hoch die Nachfrage 
nach derartigen Reisen sein wird. Die Agentur analysiert darauf hin die 
Marktsituation auf der Angebotsseite und führt eine Meinungsumfrage 
durch, um den (potenziellen) Bedarf nach einer derartigen Dienstleistung 
zu erheben.

Expertenberatung
Im Unterschied zur gutachterlichen Unternehmensberatung beteiligen sich Bera-
ter im Rahmen der Expertenberatung bereits an der Problembestimmung und 
erarbeiten eine Schwachstellenanalyse. Die Expertenberatung verweist in der 
Selbstdarstellung auf die größere Objektivität, die durch den externen Charakter 
der Beratung ermöglicht wird, und arbeitet überwiegend mit standardisierten 
Lösungsmethoden, den so genannten Beratungstools. Zu den Aufgabenfeldern 
der Expertenberatung zählen etwa die Einführung neuer EDV- und Informations-
systeme oder die Neugestaltung administrativer Prozesse. Problemlösungspoten-
ziale, die innerhalb des Klientenunternehmens bestehen, werden demgegenüber 
vernachlässigt, weil bei dieser Form der Unternehmensberatung eine klar defi-
nierte Aufgabenteilung zwischen Experte und Mitarbeiter besteht.

	 Beispiel 2: Die Verwaltung eines großen Automobilherstellers soll auf  
ein neues EDV-System umgestellt werden. Nach einer Analyse des Ist-
Zustandes im Unternehmen entwerfen die Experten der Beratungsagentur 
eine Strategie, wie die notwendigen technischen Installationen und Umschu-
lungen durchgeführt werden können, ohne die Arbeitsabläufe im Betrieb zu 
lange aufzuhalten, und wie das neue EDV-System optimiert werden kann. 
Die daraufhin erstellte Expertise enthält die notwendigen Arbeitsschritte, die 
nun vom Unternehmen umgesetzt werden können.

Organisations- und Personalentwicklung

Genau an diesem Punkt setzt die Organisations- und Personalent-
wicklung an, die versucht, die strukturellen Schwächen der gut-
achterlichen Unternehmensberatung und der Expertenberatung zu 
beheben. In ihrem Verständnis steht der Mensch im Unternehmen 
im Mittelpunkt.

In diesem Ansatz verfügen die Berater über kein Expertenmonopol, sondern er
arbeiten gemeinsam mit den Klienten erst einmal eine Problemdefinition. Das bedeu-
tet, dass die Klienten bzw. Organisationsmitglieder letztlich die inhaltliche Di-



16

mension des Problems bestimmen, das behandelt wird. Typische Anwendungs-
felder der Organisations- und Personalentwicklung sind größere organisatorische 
Veränderungsmaßnahmen und nachhaltige Unternehmens-, Abteilungs- und 
Personalentwicklungsvorhaben.

	 Beispiel 3: In einem großen staatlichen Mineralölkonzern stehen Veränderungen 
bevor: Da wegen Marktliberalisierungen neue Konkurrenten auftauchen, sind 
Einsparungen insbesondere im Verwaltungsbereich unumgänglich. Das Unter-
nehmen verändert seine rechtliche Struktur und muss künftig kundenfreund-
licher und serviceorientierter arbeiten. Es wird auch seinen Beschäftigtenstand 
nicht halten können. Gemeinsam mit den Beschäftigten (Management und 
Betriebsrat) soll ein Konzept erarbeitet werden, welche Probleme zu lösen sind 
und wie die anstehenden Schwierigkeiten bewältigt werden können.

Systemische Unternehmensberatung
An diesen Grundsatz schließt auch die systemische Unternehmensberatung an. 
Diese versucht darüber hinaus, das Unternehmen in übergeordnete funktionale 
Zusammenhänge des Gesellschaftssystems einzuordnen. Der systemische Ansatz 
ist die am stärksten durch die Theorie geprägte Form der Unternehmensbera-
tung.

Der Ansatz orientiert sich an der Theorie autopoietischer (das heißt: sich selbst 
organisierender) Systeme, die eigentlich aus dem naturwissenschaftlichen Be-
reich kommt.

Dem Beratungsverständnis der systemischen Unternehmensbe
ratung liegt das Modell des Unternehmens als ein geschlossenes 
System zu Grunde. Das bedeutet, dass Unternehmen sich an selbst 
erzeugten Zuständen und Zustandsveränderungen orientieren.

Sie richten im Laufe ihrer Geschichte Strukturen ein, die für die Reproduktion 
von Entscheidungen und damit für die Reproduktion des Unternehmens insge-
samt sorgen. Dieser Prozess findet in einer Umwelt statt, die das Unternehmen 
nur selektiv, d. h. eingeschränkt wahrnimmt. Eine nicht angemessene Sicht- und 
Wahrnehmungsweise ist die Ursache von Problemen. Durch paradoxe Interven
tionen (z. B. durch das Stellen ungewohnter Fragen oder das Einnehmen einer 
nicht im Unternehmen vertretenen Position) will die systemische Beratung die 
Möglichkeit zur Distanz, zu einer anderen Sichtweise schaffen. Durch die nun 
neue Problemsicht werden vorher nicht sichtbare Lösungen ermöglicht.
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Beratungsschwerpunkte
Die inhaltlichen Schwerpunkte stellen Beratungen in den folgenden Bereichen dar:

	 Management

	 Organisation

	 Marketing

	 Training und Personalentwicklung
	 EDV

Ähnlich wie bei den unterschiedlichen Formen der Unternehmensberatung sind 
auch bei den unterschiedlichen Beratungsfeldern Entwicklungstrends zu beob
achten. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass der Trainings- und Personalent-
wicklungsbereich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der Bereich der EDV-Be-
ratung stellt nach wie vor ein sehr kostenintensives Beratungsfeld dar.
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Unternehmensberatung und  
Arbeitnehmer
„Verbetrieblichung“
Durch die veränderten wirtschaftlichen Entwicklungen veränderte sich auch das 
Anforderungsprofil an die Beschäftigten (nicht nur in Privatunternehmen) und 
ihre Interessenstruktur.

In diesem Zusammenhang taucht immer öfter das Wort „Verbetrieblichung“ 
auf. Damit ist gemeint, dass durch die verschärften Wettbewerbsbedingungen 
die Bereitschaft der Betriebsräte steigt, in «Produktivitätskoalitionen» mit ihrem 
Management einzutreten. Sie stellen also die Übereinkunft mit dem Manage-
ment über die entschlossene Interessenpolitik. Schließlich sollte das Erhalten 
von Jobs das übergeordnete Interesse sein, hinter dem alles andere zurücktreten 
muss.

Das gemeinsame Interesse an einem wirtschaftlich gesunden Betrieb kann so 
gegen die legitimen Interessen der Arbeitnehmer (soziale Sicherheit, geregelte 
Arbeitszeiten etc.) ausgespielt werden. Flexibilität, Veränderungsbereitschaft, 
ein hoher Ausbildungsgrad sowie Identifikation und Motivation sind längst zu 
entscheidenden Kriterien von Mitarbeiterprofilen geworden. Diese Eigenschaften 
können aber nicht hierarchisch verordnet werden, sondern sollen sich aus dem 
Unternehmen heraus entwickeln. Die Unternehmensführung muss die Teilnah-
me der Mitarbeiter im Unternehmen als Notwendigkeit erkennen, um deren en-
gagierte und selbstverantwortliche Mitarbeit gewährleisten zu können.

Die neuen Qualitäten der Mitarbeiter
In der Anfangszeit der Unternehmensberatung spielten die Arbeiter und Ange-
stellten eines beratenen Unternehmens eine völlig untergeordnete Rolle. In 
einem strikt hierarchischen Arbeitssystem hatten sie sich ohnedies den Direkti-
ven der Unternehmensführung zu fügen. Ihre Mitarbeit an „Umstrukturie-
rungen“ wurde vorausgesetzt – sofern sie nicht ohnedies ihren Arbeitsplatz auf 
Grund der Empfehlungen der Berater verloren. Dieses Verständnis findet sich 
heute in dieser krassen Form kaum mehr. Die Arbeitnehmerqualitäten, die von 
dem heutigen Verständnis der meisten Unternehmensberater eingefordert wur-
den, konnten jedenfalls im Rahmen eines offensichtlich zwanghaften Systems 
nicht erwartet werden. Denn es ging um Fertigkeiten, die von den Arbeit-
nehmern freiwillig erbracht werden mussten, also etwa um Kreativität, Phan-
tasie, Identifikation und Kooperation – die human ressources gewannen so 
eine neue Qualität für den Produktionsprozess.
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Der „ganze“ Mensch als „Arbeitskraftunternehmer“
Der „ganze“ Mensch wurde zum neuen Unter-
nehmerkapital („Die Mitarbeiter sind unser Kapi-
tal“). Information, Wissen, Kreativität, das alles 
entdeckte man nun in den „Mitarbeitern“. Eine 
„Unternehmenskultur“ war gefragt, die das Ver-
halten aller Mitarbeiter spiegelte, ein einheitliches 
Erscheinungsbild abgab, eine klar identifizierbare 
und nach außen präsentierbare corporate identity. 
Die Arbeitnehmer sollen veranlasst werden, ganz 
im Sinne des Unternehmens zu denken, sich mit 
diesem zu identifizieren.

Der klassische Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital wird somit 
in das Individuum selbst hinein verlagert. Denn der Mitarbeiter ist 
Vertreter seiner eigenen Interessen genauso wie der Gesamtinteres-
sen des Unternehmens. Er wird so zum „Arbeitskraftunternehmer“.

Die Selbstökonomisierung führt zur Vereinzelung und schwächt kollektive Inter
essenvertretung. Der gesamte Lebenszusammenhang soll für die betriebliche 
Verwertung nutzbar gemacht werden. Alle Schichten der Persönlichkeit, alle 
individuellen Potenziale sind von Interesse. Kreativität, visionäres Denken, 
emotionale Intelligenz können erschlossen werden. Kurz gesagt: „Es geht um 
den ganzen Menschen.“

Human Ressources
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Der Boom der Consulterbranche
Während viele Wirtschaftszweige in den letzten Jahrzehnten massive Einbußen 
erleiden mussten, boomte die Beraterbranche geradezu. Zwar ist in den letzten 
Jahren zumindest teilweise eine Bremsung dieses Wachstums zu bemerken. Doch 
immer noch glänzen Berater mit schwarzen Zahlen und nach oben weisenden 
Wachstumskurven. In Österreich beispielsweise erwirtschaftete der Bereich Un-
ternehmensberatung und Informationstechnologie 2007 immerhin noch ein Um-
satzplus von 13,7%. In Deutschland sehen etwa die  Jahresumsätze der führenden 
Beratungsunternehmen für das Jahr 2006 folgendermaßen aus:

Der Markt der Unternehmensberatung in Deutschland 2006 (in Mio. Euro)

McKinsey & Company Inc. Deutschland 600
Roland Berger Strategy Consultants 330
The Boston Consulting Group GmbH 305
Oliver Wyman Group 239
Booz Allen Hamilton GmbH 229
BearingPoint GmbH 209
Capgemini Consulting Deutschland GmbH 208
Steria Mummert Consulting AG 198
Deloitte Consulting GmbH 197
A.T.Kearney GmbH 174

Die Gründe für die ökonomische Bedeutung der Unternehmensberatung sind 
mannigfaltig. Zum einen erfordert der wirtschaftliche Prozess immer mehr die 
Faktoren Wissen und Information. Das damit verbundene Wissens- und Informa
tionsmanagement und die Professionalisierung ließen den Ruf nach beraterischer 
Aktivität stärker werden. Zum anderen sind die Berater unmittelbare Profiteure 
wirtschaftlicher Veränderungen: die durch den Prozess der Globalisierung er-
zeugten Umstrukturierungsmaßnahmen erfordern ein Prozess-Knowhow, auf 
das sich viele Consulter spezialisiert haben.

Diese Entwicklung hat auch zu einer deutlichen Veränderung des Images und der 
Attraktivität von Consulting-Unternehmen geführt. Bis weit in die Siebzigerjahre hi-
nein wurden sie lediglich als notwendiges Übel empfunden, weil Unfähigkeit dort 
vermutet wurde, wo ein Berater notwendig erschien. Diese früheren Vorurteile haben 
sich mittlerweile ins Gegenteil verkehrt: Schwedischen Untersuchungen zufolge 
gibt bereits jeder fünfte Wirtschaftsstudent in Europa als sein Berufsziel Consul-
ting an. Nicht nur bei Großbetrieben, sondern auch im Bereich der KMU (Kleine und 
Mittlere Unternehmen) ist die Unternehmensberatung heute umfassend anerkannt.
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Der systemische Ansatz  
als Beispiel neuerer  
Beraterphilosophien
Bei der Einteilung von Consulting-Unternehmen kann grob zwischen harten und 
weichen „Schulen“ der Beratung gesprochen werden. Gemeint sind einerseits 
Ansätze, die auf betriebswirtschaftliche Rentabilität Bezug nehmen und eine im 
engsten Sinne betriebswirtschaftliche Beratertätigkeit erfüllen, und andererseits 
jene, die auf das „Human-Ressources-Management“ abzielen.

Neuere Beratungsansätze, wie sie sich insbesondere seit den 
Achtzigerjahren etablierten, bemühten sich verstärkt, diesen mensch-
lichen Faktoren gerecht zu werden und die Mitwirkung der Arbeit-
nehmer am „Veränderungsprozess“ in einem Unternehmen zu errei-
chen. Einer der einflussreichsten dieser Ansätze ist der so genannte 
systemische Ansatz in der Unternehmensberatung.

Der wissenschaftliche Hintergrund
Der systemische Beratungsansatz schließt an die theoretischen Grund-
annahmen der (soziologischen) Systemtheorie des Bielefelder Soziolo-
gen Niklas Luhmann und an die therapeutische Praxis der syste-
mischen Familientherapie an. Er stellt somit einen sehr anspruchs-
vollen Ansatz der Unternehmensberatung dar. Aus diesem theore-
tischen Hintergrund resultieren auch die Schlüsselbegriffe des An-
satzes (etwa Autopoiese, Intervention etc.) wie auch die grundlegende 
Zugangsweise zur Beratungspraxis. Als eine zentrale Kategorie er-
scheint die Funktionalität in einem sozialen System.

Dem systemischen Beratungsansatz geht es nicht darum, durch Ak-
teure von außen intentional, d. h. absichtsvoll ein System zu verän-
dern. Entscheidend sind vielmehr das Verhalten der Elemente in 
einem System zueinander und das Zusammenwirken des Systems 
mit seiner Umwelt.

Niklas Luhmann
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Voraussetzung für Veränderung ist es folglich, dieses Zusammenwirken und da-
mit das Funktionieren des Systems zu begreifen. Dieses Funktionieren ist zum 
einen an ein störungsfreies Zusammenwirken der Systemelemente, zum anderen 
an eine möglichst reibungslose Anpassung an die relevante Systemumwelt ge-
bunden.

„Ziel systemischer Beratung ist es, langfristige, nachhaltige Lern- und Erneue-
rungsprozesse zu initiieren und zu begleiten, um Systeme (Organisationen) über-
lebensfähiger, erfolgreicher und effizienter zu machen. Das ist der Punkt, um den 
sich alles dreht.“

	 Königswieser, Roswita / Martin Hillebrand (2004). Einführung in die systemische 
Organisationsberatung. Heidelberg, 20.

Auftretende Störungen oder Probleme sollen mittels Interventionen und einer 
Reihe so genannter Sozialtechniken behoben werden.

Ihnen ist der Grundgedanke gemeinsam, dass die Veränderung letztlich aus 
dem sozialen System selbst kommen muss, von den Beratern also nur angeregt 
werden kann. Das Unternehmen selbst muss entscheiden, ob es den Verände-
rungsprozess auch will.

„Ein systemisch orientierter Berater“, so wird dazu ausgeführt, „wird daher An-
gebote machen, die Vor- und Nachteile des Status quo und mögliche Arten des 
Wandels anzuschauen, er wird aber nicht auf Veränderungen drängen“.

	 Exner, Alexander / Roswita Königswieser / Stefan Titscher (Hg.) (1992). Unterneh-
mensberatung – systemisch. In: Königswieser, Roswita / Christian Lutz (Hg.). Das 
systemisch-evolutionäre Management. Wien, 204–235, 219.

Ein zentraler Faktor im Selbstverständnis der systemischen Unternehmensbera-
tung ist Kommunikation. Das Funktionieren des Unternehmens wie auch die 
Veränderungsmöglichkeiten mittels Interventionen der Berater basieren im 
Wesentlichen auf Kommunikation.

Die systemische Intervention ist „eine zielgerichtete Kommunikation“, „in der 
man sich der prekären Ausgangslage des Versuchs der wirkungsvollen Beeinflus-
sung eines autonomen sozialen Systems bewusst ist“.

	 Exner, Alexander / Roswita Königswieser (1998). Systemische Intervention. Archi-
tekturen und Designs für Berater und Veränderungsmanager. Stuttgart, 17.
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Systemische Unternehmensberatung
Der systemische Ansatz versteht sich als „Veränderungsmanagement“ und als 
„systemisches Integrationsmanagement“. Die Mitglieder eines Unternehmens 
sollen selbst begreifen, dass eine Veränderung notwendig ist, und das Gefühl be-
kommen, diese Veränderung auch aktiv mitgestalten zu können. Die beratenen 
Organisationen sollen also den Anpassungsprozess an eine sich dynamisch ver-
ändernde Umwelt selbst vornehmen.

Starre Hierarchien haben sich dieser Sichtweise gemäß dafür als ungeeignet 
und zu wenig flexibel erwiesen und werden daher von den systemischen Bera-
tern abgelehnt. Zielpunkt ist vielmehr das „lernende Unternehmen“, das den 
eigenen Veränderungsprozess – mit fachlicher Unterstützung – in Permanenz 
selbst gestaltet. Die systemischen Berater wollen die Veränderungsprozesse 
managen, nicht aufzwingen.

Damit schließt sich der Kreis: Der systemische Ansatz trägt dem Umstand Rech-
nung, dass die gewünschten Qualitäten der Arbeitnehmer nicht hierarchisch 
verordnet werden können. Diese sollten sich vielmehr organisch aus dem System 
Unternehmen heraus entwickeln. Die Unternehmensführung muss die Teilnah-
me der Mitarbeiter im Unternehmen als Notwendigkeit erkennen, um deren en-
gagierte und selbstverantwortliche Mitarbeit gewährleisten zu können. An diesen 
beiden Punkten (tendenzielle Auflösung schroffer Interessengegensätze, Beteili-
gung der Mitarbeiter als zentrales Erfordernis wirtschaftlicher Effizienz) schließt 
der systemische Beratungsansatz an.

Die systemische Unternehmensberatung kann sehr kontrovers beurteilt werden.

	 Von ihren Befürwortern wird nicht nur ihre Effizienz und Leistungsfähigkeit 
bei wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozessen hervorgestrichen, sondern 
auch ihr Charakter als teilnehmerorientiertes Modell, in dem starre Hierarchien 
aufgelöst und die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Mitarbeiter ernst genom-
men und berücksichtigt werden.

	 In kritischer Absicht könnte hingegen ein „Neuer Geist des Kapitalismus“ 
konstatiert werden, in dem Mitbestimmungs- und Autonomieversprechen 
tatsächlich von differenzierten Führungsmodellen, Kontrollmechanismen und 
neuen Sozialtechniken begleitet werden.
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Rechtliche Rahmen
bedingungen und Regulative
Rahmenbedingungen der Beratungsunternehmen
Das folgende, sicherlich stark zugespitzte und auf den deutschen Beratermarkt 
gemünzte Zitat dürfte für Österreich nur eingeschränkt gelten:

„In der Unternehmensberatung ist es ähnlich wie in der Anlagebran-
che: Hier kann sich jeder tummeln, der nur lesen, schreiben, rechnen, 
gut reden gelernt und sich eine starke Portion Selbstbewusstsein 
angeeignet hat.“

	Zimmermann, Klaus A. (1997). Kasse ohne Klasse. Unternehmensberater auf dem 
Prüfstand. Landsberg am Lech, 18.

In Österreich ist Unternehmensberater eine geschützte Berufsbezeichnung nach 
der Gewerbeordnung. Die für die Rahmenbedingungen der Unternehmensbera-
tung maßgeblichen Regeln und Bestimmungen können in zwei Gruppen unter-
teilt werden.

	 Einerseits gibt es Bestimmungen, welche die wirtschaftlichen Aktivitäten von 
Unternehmensberatern regulieren. Die „Fachgruppe Unternehmensberatung 
und Informationstechnologie“ (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich 
legt in seinen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ etwa Haftungsfragen, Ver
schwiegenheitsbestimmungen und Honorarsätze für Beratungsaktivitäten fest.

	 Für Unternehmensberater gibt es darüber hinaus seitens der Wirtschaftskam-
mer Österreich eine Zulassungsprüfung. Die Wirtschaftskammer hat auch ein 
Berufsbild für Unternehmensberater ausgearbeitet. Mit diesen Bestimmungen 
soll verhindert werden, dass der Beratermarkt von unseriösen Anbietern domi-
niert wird.

Die meisten Unternehmensberater wählen die Rechtsform einer GmbH. Sie unter-
liegen daher auch den dafür maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen. Die Eigen-
tümerstruktur weist ebenfalls eine eindeutige Stoßrichtung auf: die Mehrheit der 
Unternehmen befindet sich im Besitz der Berater selbst.

Für die Mitarbeiter dieser Unternehmen bestehen mit dem ÖGB/der GPA ausge-
handelte kollektivvertragliche Regelungen.
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Arbeitsrechtliche Gesichtspunkte im Beratungsprozess
Von den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beratungsunternehmen zu un-
terscheiden ist die rechtliche Frage der im Sinne des Arbeitsrechtes maßgeblichen 
Bestimmungen im Falle eines Beratungsprozesses. Welche Konsequenzen erge-
ben sich hier für die Arbeiter und Angestellten, welche Auswirkungen bestehen 
für die Tätigkeit des Betriebsrates? Muss etwa der Betriebsrat einem Beratungs-
vertrag zustimmen?

Leider besteht kein unmittelbarer Rechtsanspruch der Belegschaft/
des Betriebsrates, über den Abschluss eines Beratungsvertrags in-
formiert zu werden; umso weniger ist Zustimmung des Betriebsrates 
zu einem solchen Vertrag erforderlich. Allerdings sieht § 91 Abs 1 
ArbVG (Arbeitsverfassungsgesetz) vor, dass der Betriebsinhaber 
den Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die wirtschaftli-
chen und sozialen Interessen der Arbeitnehmer berühren, Auskunft 
zu erteilen hat.

Etwas präziser regelt § 108 Abs 1 ArbVG, dass der Betriebsinhaber den Betriebs-
rat über „geplante Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs 
zu informieren“ hat und dem Betriebsrat auf dessen Verlangen „die erforder-
lichen Unterlagen“ zur Verfügung stellen muss.

Vorgesehen ist ein Beratungsrecht der Belegschaft: Auf Verlangen sind dem 
Betriebsrat die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Dazu genügt aber 
schon die Vorlage eines Ablaufkonzeptes. Im Beratungsgespräch kann der Be-
triebsrat natürlich seine Bedenken anmelden und z. B. ankündigen, dass er gegen 
evident gesetzwidrige Analyseschritte (z. B. solche, welche die Menschenwürde 
berühren oder verletzen) mittels Unterlassungsklage vorgehen werde. Ohne Zu-
stimmung der Belegschaft mittels Betriebsvereinbarung darf der Betriebsinha-
ber weder Kontrollmaßnahmen (welche die Menschenwürde berühren) ein
führen noch Personalbeurteilungssysteme.

Und die Arbeiter und Angestellten eines Unternehmens? Müssen sie überhaupt 
an einem Beratungsprozess mitwirken? Jeder Arbeitnehmer ist nur im Umfang 
seines Arbeitsvertrags verpflichtet, Leistungen zu erbringen und Weisungen des 
Arbeitgebers zu befolgen. Allerdings wendet die Rechtsprechung verstärkt eine 
„dynamische Vertragsauslegung“ an und beurteilt vieles nach Orts- und Bran-
chenüblichkeit. Die Beraterangestellten handeln ja stets im Auftrag des Ar
beitgebers und dieser hat das Recht, diverse Auskünfte über die Art der Arbeits
erledigung zu verlangen. In gewissem Ausmaß kann dies sogar vertragsfremde 
Tätigkeiten betreffen. Diese können auf Grund der „Treuepflicht“ des Arbeitneh-
mers gefordert werden, wonach der Arbeitnehmer zu vertragsfremden Arbeiten 
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verpflichtet ist, wenn das Unternehmen andernfalls Schaden leiden würde. Bei 
einem wirtschaftlich sehr gut situierten Unternehmen wird die Treuepflicht des 
Arbeitnehmers folglich weniger weit gehen als bei einem krisengeschüttelten 
Unternehmen.

Somit kann der rechtliche Spielraum des Betriebsrates und der Angestellten im 
Zusammenhang mit Unternehmensberatung insgesamt als sehr eng angesehen 
werden.

Vgl. dazu
Cerny / Gahleitner / Preiss / Schneller
Arbeitsverfassungsrecht Band 3

GuK 157, 4. Auflage 2009
ISBN 978-3-7035-1309-1
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Unternehmensberatung und  
die Rolle der Gewerkschaft
Gegenmacht oder Co-Management?

Das klassische Verständnis von Gewerkschaftsarbeit und arbeitnehmerorien-
tierter Politik bestand traditionellerweise darin, diese als eine Gegenmacht zu 
den Interessen und der Politik der Unternehmerseite zu sehen. 

Diese Sichtweise ging auch davon aus, dass der dem zu 
Grunde liegende Interessengegensatz gewissermaßen in 
der Natur der Sache liegt – also nicht auf der Ebene von 
Einstellungen und Meinungen oder einem ominösen Kul-
turverhalten anzusiedeln ist. Auf Grund der unterschied-
lichen Positionen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur 
einer Gesellschaft musste vielmehr notwendigerweise ein 
Konflikt zwischen diesen beiden Polen bestehen.

Dieser Ansatz wird sowohl durch wirtschaftliche Entwicklungen als auch auf 
einer ideologischen Ebene herausgefordert.

	 Zum einen bilden sich Typen von Arbeitnehmern heraus, die in dieses Modell 
einer kollektiven Interessenvertretung nicht mehr ohne weiteres integrierbar 
sind. Damit sind etwa die neuen Selbstständigen gemeint, die mitunter „ab-
hängiger“ und ungeschützter als traditionell Unselbstständige sind, formell 
aber zu Klein-“Unternehmern“ geworden sind.

	 Zum anderen hat sich aber auch eine ideologische Grundströmung herausge-
bildet, die aus dem Umstand, dass auf diese neuen Verhältnisse die vorhan-
denen Erklärungsmuster nicht mehr passen, einen weit reichenden Schluss 
zieht: Es wird vielfach behauptet, dass diese Interessengegensätze zwischen 
Arbeit und Kapital in einem veränderten wirtschaftspolitischen Umfeld zu-
mindest an Bedeutung verloren haben, wenn sie nicht überhaupt für irrele-
vant erklärt werden. Als entscheidend wird nur mehr angesehen, in einer Art 
gemeinsamer Kraftanstrengung aller Teile eines Unternehmens sich den ver-
schärfenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Arbeiter und 
Angestellte auf der einen Seite und Unternehmer auf der anderen Seite ziehen 
letztlich also am gleichen Strang. Das Unternehmen wird so zur Schicksalsge-
meinschaft.

Das Konzept der Gegenmacht kann daher in dieser Konstellation nur greifen, 
wenn es den veränderten Bedingungen Rechnung trägt und deutlich machen 
kann, worin die legitimen Arbeitnehmerinteressen liegen könnten. Dafür ist es 
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auch erforderlich, bestimmte Verschleierungsstrategien aufzuzeigen, die eine In-
teressenidentität zwischen Unternehmensführung und Arbeitnehmern behaup-
ten oder unterschwellig unterstellen. Demgegenüber muss auf die real vorhan-
denen Interessengegensätze hingewiesen werden. Denn nur so kann sich Arbeit-
nehmerpolitik auch behaupten. In diesem Sinne ist wohl auch das folgende Zitat 
von gewerkschaftlicher Seite gemeint:

„Gegenmacht ist – um im Jargon der Modernisierer zu bleiben – zu-
kunftsfähiger und notwendiger denn je.“

	Wehner, Ewald (2001). Mitbestimmung muss Gegenmacht bleiben, in: Harld Werner 
(Hg.). Moderner Kapitalismus – alte Gewerkschaften. Hamburg, 63–69, 64.

Unternehmensberatung und gewerkschaftliche  
Interessenvertretung
Wie soll also seitens der Gewerkschaft auf das Phänomen der Unternehmensbera-
tung reagiert werden? Zum einen verlangt die gesellschaftspolitische Ebene eine 
Positionierung zu den verschiedenen Beratungsansätzen und auch Vorschläge 
dazu, unter welchen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen solche 
Beratungsprozesse stattfinden sollen. Zum anderen stellt sich die Frage gewisser-
maßen auch organisationsintern: Denn auch die Arbeitnehmerorganisationen 
können sich dem Thema der Organisationsreformen nicht verschließen und müs-
sen sich fragen, welche Beratungsansätze sie dafür in Anspruch nehmen wollen.

Auffallend ist jedenfalls, dass der Boom der Unternehmensbera-
tung eindeutig vor dem Hintergrund geschwächter Arbeitnehmer-
interessen stattfindet. Häufig finden Beratungsprozesse dann statt, 
wenn klassische gewerkschaftliche Bastionen bereits gefallen sind. 
In vielen Fällen, in denen Unternehmensberater engagiert werden, 
haben die gewerkschaftlichen Interessenvertreter nicht mehr viel 
mitzureden.

In der Politik gilt der Mechanismus, dass es bei Machtverlust auf der einen Seite 
anderswo zu einer Kompensation kommt. Wenn also durch den Prozess der Un-
ternehmensberatung beispielsweise die betriebsrätliche Macht geschwächt wird, 
stellt sich die Frage, wie und wo sie wieder gestärkt werden kann, wie die Ver-
hältnisse geändert werden müssen, um dieser Verschiebung der Machtverhält-
nisse entgegenzuwirken. Dazu müssen die folgenden Spannungsfelder und Pro-
bleme erkannt werden.
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Spannungsfelder und Probleme
Standortgebundenheit / Neutralität der Berater

Beratungsunternehmen behaupten ihre Neutralität im Beratungsprozess. Doch 
dieser Anspruch ist in der Praxis nicht einlösbar. Denn die entscheidenden 
Zielvorgaben werden mit der Unternehmensführung ohne die „Mitarbeiter“ 
getroffen. Arbeitnehmerpositionen sind in dieser Konstellation notwendiger-
weise schwächer, wenn der Prozess, in dem sie artikuliert werden sollen, 
fremdbestimmt ist. Die Berater können das Versprechen ihrer Neutralität gar 
nicht einlösen, es dient lediglich der Verschleierung bestehender Machtstruk-
turen.

Modewellen, Schein versus Sein, falsche Erwartungen,
Scharlatanerie
Gerade Ex-Berater oder sehr etablierte Berater, die um den Ruf ihres Faches be-
sorgt sind, thematisieren immer wieder: „Schwarze Schafe“ diskreditieren die 
gesamte Branche. Es ist also kein Thema, das von Gegnern der Unternehmens-
beratung ins Spiel gebracht wird. Unter dem Begriff der Unternehmensberatung 
werden häufig blendende Designs präsentiert, die wenig zur Lösung der Pro-
bleme von Unternehmen beitragen.

Delegation von Verantwortung an den Berater
Entscheidungsschwache Führungskräfte benutzen die Berater auch dazu, Ver-
antwortung zu delegieren oder Entscheidungen, die von ihnen getroffen wer-
den, mit einer scheinbar objektiven Notwendigkeit zu versehen, weil ja auch 
der externe, von Interessen unabhängige Berater zu dieser oder jener Entschei-
dung gekommen sei. Tatsächlich führt der Berater in seinem Auftrag aber viel-
leicht nur aus, was die Führungskräfte zwar geplant hatten – nicht aber selbst 
tun wollten.

Mangelnde Fachkompetenz
Da Unternehmensberatungen in verschiedensten Branchen tätig sind, können 
sie nicht immer über das entsprechende Fachwissen verfügen, um die Eigenge-
setze der jeweiligen Branche richtig einzuschätzen. Das kann in manchen Fäl-
len zu inhaltlicher Überforderung und folgenschweren Fehleinschätzungen 
führen.
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„Human-Ressources“ – Umgang mit der Menschlichkeit
Der Zugang zur menschlichen Dimension und zu den sozialen Beziehungen be-
wegt sich zwischen zwei Polen: Entweder diese „menschlichen“ Faktoren wer-
den stark vernachlässigt, weil in der Welt der harten Fakten menschliche Bedürf-
nisse den ökonomischen Erfordernissen untergeordnet werden. Oder aber der 
Zugriff auf den „ganzen“ Menschen versucht mit Konzentration auf diesen, die 
Mitarbeiter im Sinne der Veränderungsstrategie zu beeinflussen. Es besteht also 
gleichermaßen die Gefahr der Ausblendung des menschlichen Faktors wie auch 
Manipulationsgefahr.
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Konkrete Ansätze/Perspektiven
Abschließend sollen noch zwei Ansatzpunkte vorgestellt werden, wie seitens 
der Arbeitnehmervertretungen auf die neue Herausforderung der Unterneh-
mensberatung und der damit verbundenen Reorganisationsprozesse reagiert 
werden kann. 

	 Einerseits kann eine verstärkte Betriebsräteberatung und -schulung das not-
wendige Know-how zur Verfügung stellen, damit diese in Beratungsprozessen 
ihre Möglichkeiten kennen und sich kompetent im Rahmen des Möglichen 
beteiligen können. 

	 Andererseits gibt es die politische Forderung, bindende Auflagen und Bestim-
mungen für Beratungsprozesse zu etablieren, die mehr Transparenz, aber auch 
einen besseren Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten.

Betriebsräteberatung und -schulung
Betriebsräte, die sich an einem Beratungsprojekt beteiligen, sind Teil des Pro-
zesses der Organisationsentwicklung in einem Unternehmen. Ihre Beteiligung in 
den Bereichen Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbezie-
hungen ist daher notwendig. Der dafür notwendige Qualifizierungsprozess 
des Betriebsrates sollte als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. Je kompe-
tenter der Betriebsrat sich in ein Beratungsprojekt einbringt, desto besser ist er in 
der Lage, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten.

Die Chancen dafür sind aus zweierlei Gründen günstig:

  Erstens besteht über das „Wie“ der Neugestaltung auch seitens der Unterneh-
mungen in der Regel Unsicherheit bzw. Unprofessionalität: Veränderungen im 
Unternehmen setzen soziale Prozesse in Gang, die schwer plan- und steuerbar 
sind, was vielfach zu Akzeptanzproblemen, Ängsten, Widerständen aus dem 
Mittelmanagement führt.

  Zweitens ergibt sich im Zuge der Neugestaltung teilweise eine „neue Schnitt-
menge“ zwischen Unternehmensinteressen und den Bedürfnissen der Beschäf-
tigten, z. B.

	 –  hohes Qualifikationsniveau,

	 –  Beteiligung bei der Arbeitsgestaltung,

	 –  Identifikation mit der Arbeit.

Beratungsprojekte führen zu Neuerungen und Veränderungen im Unterneh-
men. Für die Betriebsräte bedeutet dies: aktive Mitgestaltung im Sinne der 
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Belegschaft. Dafür ist es notwendig, genau zu wissen, was man will und wie das 
Gewollte umgesetzt werden kann. Aktives Mitgestalten erfordert aber auch 
konzeptionelles Denken und das Denken in Alternativen – man muss für et-
was sein. Dazu ist neben Fachwissen vor allem soziale Kompetenz nötig – also 
Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit zur Arbeit in und mit Gruppen und auch die 
Fähigkeit zu delegieren.

Der Betriebsrat muss hierfür seine Vertretungsrolle relativieren: Er ist weniger 
Stellvertreter der Belegschaft, sondern er ist vielmehr „Moderator von Beteili-
gungsprozessen“ – d. h., er hat die Mitarbeit der Belegschaft an der Lösung ihrer 
Probleme zu organisieren. Dazu ist es wiederum notwendig, die Pluralität von 
Arbeitnehmerinteressen anzuerkennen.

Auf dieser Grundlage geht es darum,
  einen Interessenausgleich zwischen verschiedenen Beschäftigungsgruppen 

zu erreichen;
  gemeinsam Alternativen zu entwickeln;
  methodisch fundiert zu arbeiten (so wie die Beraterfirma).

Die Arbeit von Betriebsräten wird also durch die Herausforderung der Unterneh-
mensberatung komplizierter. Es entstehen eine Reihe von neuen Gefahren, die es 
zu sehen, aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt.

Tipp: Die Stelle AK Consult in der Arbeiterkammer Oberösterreich berät Be-
triebsräte unter anderem auch im Hinblick auf ihre Rolle in Reorganisationspro-
zessen.

Weitere Infos unter: www.arbeiterkammer.com/www-387-IP-9643.html

Ethik-Kodex
Weil sich Unternehmensberater und Organisationsentwickler immer mehr psy-
chotherapeutischer und sozialpsychologischer Techniken bedienen, wurde sei-
tens der AK Wien ein „Ethik-Kodex“ für Berater gefordert und auch ausgearbei-
tet, wie dieser analog in der Form von Ethikrichtlinien für den Bereich der Psy-
chotherapie existiert.

Solche Richtlinien sind notwendig, weil sich die betreffenden Bera-
tungsmodelle an den Interessen des Auftraggebers orientieren und 
Arbeitnehmer nicht notwendigerweise die gleichen Nutzenkalküle 
wie das Management und/oder die Unternehmensführung haben 
müssen.
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Auf der Basis dieses Vorschlags der Wiener Arbeiterkammer kam es 2003 zu einer 
„Dialogvereinbarung“ zwischen der Fachgruppe Unternehmensberatung und In-
formationstechnologie (UBIT) und der Gewerkschaft der Privatangestellten 
(GPA). Die wichtigsten darin enthaltenen Regelungen sind die folgenden:

Der Inhalt des Beratungsvertrages wird dem Betriebsrat zur Kenntnis gebracht 1.	
und es werden alle Rechte der ArbeitnehmerInnen, insbesondere die Freiwil-
ligkeit an der Teilnahme an Beratungsprozessen berücksichtigt. 

Der Beratungsvertrag hat die geplanten Maßnahmen (Art/Sozialtechnik, Um-2.	
fang, Dauer etc.) zu beinhalten. Insbesondere ist über die Besonderheiten der 
jeweiligen Theorien, Methoden und Verfahren bereits vor dem Start des Bera-
tungsprozesses zu informieren. Der gesamte Beratungsprozess wird in seinen 
Grundzügen dokumentiert bzw. protokolliert; diese Dokumentationen bzw. 
Protokolle können von den ArbeitnehmerInnen jederzeit eingesehen werden. 
Dem Betriebsrat wird die Möglichkeit einer Ergänzung geboten. 

Dem Betriebsrat wird weiters die Möglichkeit eingeräumt, sich unabhängig 3.	
von der Unternehmens- bzw. Geschäftsleitung von den am Beratungsprozess 
beteiligten ArbeitnehmerInnen (Steuergruppen, Projektteams usw.) über den 
Fortgang des Beratungsprozesses zu informieren. Er ist auch befugt, Arbeit-
nehmerInnen seines Vertrauens in Arbeitskreise und Projekte zu delegieren, 
die sich ihrerseits zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
verpflichten. Dem Betriebsrat wird die Möglichkeit eingeräumt, sich genauso 
wie die Unternehmens- bzw. Geschäftsleitung, jedoch ohne deren Beisein, 
mit dem Berater auszutauschen. Dem Betriebsrat wird weiters die Möglich-
keit eingeräumt, sich mit Experten der Arbeiterkammern und Gewerkschaften 
und weiteren Sachverständigen zu beraten. 

Persönliche Informationen, die im Zuge des Beratungsprozesses seitens der 4.	
Berater gewonnen wurden, dürfen jedenfalls nicht nach außen weitergegeben 
werden und es sind die allgemeinen Grundsätze des Datenschutzes und der 
Persönlichkeitsrechte zu gewährleisten. 

Berater haben die Verpflichtung, der innerbetrieblichen Interessenvertretung 5.	
nach Abschluss des Beratungsauftrages eine Kurzfassung ihres Beratungspro-
jektes mit einer Dokumentation der Beratungsschritte und der Ergebnisse nach 
Zustimmung der Unternehmens- bzw. Geschäftsführung zu übermitteln. 

Berater haben die Verantwortung, nach den Grundsätzen der wissenschaft-6.	
lichen Redlichkeit die Wirkung der eigenen Arbeit zu überprüfen; den kollegi-
alen Austausch sowie die kritische Reflexion und den fachlichen Diskurs insbe-
sondere bei der Entwicklung von einschlägigen Erkenntnissen und Verfahren 
zu suchen. 

(Vgl. dazu: http://wiki.gedifo.at/index.php?n=BR.Dialogvereinbarung)
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Darüber hinaus gibt es innerhalb der Wirtschaftskammer einen freiwilligen Zu-
sammenschluss von Mitgliedern zu einer Arbeitsgemeinschaft ProEthik, der auch 
die Unternehmensberater angehören. Die Fachgruppe UBIT hat in diesem Rah-
men einen Ethik-Verhaltenskodex beschlossen, der bestimmte Grundsätze hin-
sichtlich Leistungstransparenz, Kompetenz und Verschwiegenheitspflicht fest-
hält (siehe dazu: www.wko.at/proethik/).

Literaturtipp:

Günter Sandner / Ulrich Schönbauer
Unternehmensorganisation 
und Arbeitnehmerinteressenvertretung

2003, ISBN 978-3-7035-0962-9
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Resümee
Consulting wird ohne Zweifel zu einem zukünftigen Thema von Gewerkschaft 
und Arbeiterkammer werden müssen. Der Bedeutungszuwachs der Branche 
hängt unmittelbar mit den Veränderungen in der Wirtschaft insgesamt zusam-
men. Auch wenn sich insbesondere in den letzten Jahren Image- und Akzeptanz-
probleme gezeigt haben, wird die Unternehmensberatung auch weiterhin ein be-
deutender Faktor in „Umstrukturierungsprozessen“ bleiben.

Dabei sollte klar sein, dass die behauptete „Neutralität“ der Berater nicht exis
tiert. Diese werden im Normalfall auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit der Unternehmensführung tätig. In dieser werden auch die wesentlichen 
Ziele des Beratungsprozesses festgelegt. Von einer Neutralität der Berater gegen-
über den Teilen des Unternehmens (Eigentümer – Management – Beschäftigte 
etc.) kann daher keine Rede sein.

Trotz dieser Problematik kann der Beratungsprozess seitens der Arbeitnehmer-
politik nicht pauschal abgelehnt werden. Es ist wichtig, geeignete Antworten da-
rauf zu finden, um die Interessen der Beschäftigten vertreten zu können. Wie wir 
gesehen haben, betreffen diese Antworten sowohl die rechtliche und politische 
Ebene als auch die Frage der Ausbildung und Beratung.

Ein erster Schritt in diese Richtung besteht jedenfalls darin, die Grundlagen und 
Arbeitsweisen der Unternehmensberatung zu kennen. Das vorliegende Skriptum 
soll eine Hilfestellung dafür bieten.
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Fragen zu Consulting
Wir ersuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:*

1.	 Welche Rechte und welche Möglichkeiten haben Betriebsräte, wenn die Ge-
schäftsleitung Unternehmensberater hinzuzieht?

2.	 Sind Unternehmensberater neutral?

Name und Adresse:
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*	 Fernlehrgangsteilnehmer/-innen bitten wir, nach Abschluss der Fragenbeant
wortung die Seite(n) mit den Fragen abzutrennen und an folgende Adresse zu 
senden:

	 Fernlehrgang des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
	 1010 Wien, Laurenzerberg 2.

3.	 Welche Unterschiede gibt es zwischen dem System Taylors und der Human-
Ressource-Bewegung?



Günther Sandner

Consulting

Politik und 
Zeitgeschehen  5


